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der Abgeordneten Dr. Partik-Pable 

an den Bundesminister fiir hmeres 

betreffend Kanzleiordnung für den Bereich der Gendannerie 

Für den Bereich der Gendannerie gibt es eine Kanzleiordnung, die regelt, wie die 
anfallenden Amtshandlungen zu erledigen sind So ist in dieser Kanzleiordnung genau 
festgehalten, wie eine Anzeige richtig zu fonnulieren ist, angefangen von der 
Darstellung der Tat bis zur Aufnahme der Beweismittel. 

So wichtig eine derartige, generelle Anweisung auch ist, so führt dies in der heutigen 
Zeit doch oft zu einem unnötigen Bürokratieaufwand. Insbesondere tri:ffi dies dann zu, 
wenn es sich um Bagatelldelikte unbekannter Täter handelt, bei denen man davon 
ausgehen kann, daß der Täter nie ausgeforscht wird. Derzeit muß in derartigen Fällen 
der Sachverhalt ebenso penibel festgehalten werden, wie bei einem Fall, in dem eine 
EIfolgsaussicht besteht. 

In diesem Zusammenhang richten die unteIfertigten Abgeordneten an den Herrn 
Bundesminister für Inneres nachstehende 

ANFRAGE 

1) Ist Thnen die oben geschilderte Problematik bewußt? 

2) Halten Sie es für sinnvoll, auch in Fällen, in denen die Aussicht auf Erfolg sehr 
gering ist, eine minutiöse Beschreiblmg des Tatherganges zu verordnen, obwohl 
dies ein unnötiger Zeitaufwand ist? 
W · ? ennJa, warum .. 

3) Werden Sie eine Anweisung geben, daß die Beamten bei jenen Anzeigen, die 
erfahrungsgemäß sofort schubladisiert werden, den Sachverhalt nur mehr 
stichwortartig angeben müssen und sich die umständlichen Vorschreibungen nach 
der Kanzleiordnung ersparen können? 

4) Wenn nein, warum nicht und welche anderen Möglichkeiten werden Sie 
realisieren, um den zeitraubenden Bürokratismus zu vennindem? 
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